
Beglaubigte  Abschrift

Landgericht  Hamburg

AZ.: 319  0  27/21

Versäumnisurteil

IM NAMEN  DES  VOLKES

In der  Sache

- Kläger  -

ProzessbevoIImächtiqte:

Rechtsanwälte  CLLB  Rechtsanwälte  PartnerschaftsgeselIschaft  mbB,  Panoramastraße  1,

10178  Berlin,  Gz.: 034459-20/co/hv

gegen

World  of  Sportbetting  Limited,  vertreten  durch  d. Geschäftsführer,,  Leovegas,  Level  7, The

Plaza  Business  Centre,  Bisazza  Street,,  Sliema  SLM  1640,  Malta

- Beklagte  -

erkennt  das Landgericht  Hamburg  - Zivilkammer  19 - durch  die Richterin  am Landgericht

Dr. Engels  als Einzelrichterin  am 05.07.2021  ohne  mündliche  Verhandlung  gemäß  § 331 Abs.  3

Zivilprozessordnung  für  Recht:

Die  Beklagte  wird  verurteilt,  an den Kläger  11.790,00  € nebst  Zinsen  hieraus  in

Höhe  von  5 Prozentpunkten  über  dem  Basiszinssatz  seit  22.05.2021  zu zahlen.

2. Die Beklagte  hat  die Kosten  des  Rechtsstreits  zu tragen.

3. Das  Urteil  ist vorläufig  vollstreckbar.

4.  Die Einspruchsfrist  wird  auf  1 Monat  festgesetzt.

Beschluss

Der  Streitwert  wird  auf  11.790,00  € festgesetzt.
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Tatbestand

Der Kläger  macht  Ansprüche  aus unerlaubter  Handlung wegen unerlaubten  Anbietens  von On-

line-Glücksspiel  geltend.

Der Kläger  nahm in der Zeit vom 16.01.2019  bis zum 13.09.2019  über die deutschsprachige  In-

ternetdomain  der Beklagten  https://leovegas.com/de  von seiner  Wohnung  aus an Online-Glücks-

spielen  (Casinospielen)  teil. Die Beklagte  betreibt  als Anbieter  aus Malta OnIine-GIücksspieIe.  Der

Kläger verwendete  seine E-Mail-Adresse als Anmeldeinformation.

Zahlungen  nahm der Kläger  jeweils  über den PC oder die mobile  Website  seines  Smartphones

von seiner  Wohnung  aus vor. Die Abbuchungen  erfolgen  von seinem  in Deutschland  geführten

Girokonto  und Kreditkartenkonto.  Insgesamt  verspielte  der Kläger  einen Betrag in Höhe 15.960,00

€ (Anlage K1). Den Zahlungen  des Klägers  standen  Auszahlungen  in Höhe von 4.170,00  € gegen-

über (Anlage  K1).

Der Kläger  beantragt,

die Beklagte  zu verurteilen,  an die Klagepartei  einen Betrag in Höhe von 11.790,00  €

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten  über dem Basiszinssatz  seit

Rechtshängigkeit  zu  zahlen.

Das Gericht  hat das schriftliche  Vorverfahren  angeordnet.  Die Klage wurde  am 21.05.2021  an die

Beklagte  zugestellt.  Die Beklagte  hat sich nicht geäußert  und keine Verteidigungsbereitschaft  an-

gezeigt.

Entscheidungsgründe

Die zulässige  Klage ist begründet.

Das angerufene  Gericht  ist nach Art. 7 Ziff. 2 EuGW  international  und örtlich zuständig.  Der

Kläger macht  Ansprüche  aus unerlaubter  Handlung,  nämlich  wegen unerlaubten  Glücksspiels

geltend,  wobei  der Schaden  in Deutschland  am Wohnsitz  des Klägers  eingetreten  ist.

Nach  Art.  6 der  Rom  I Verordnung  ist deutsches  Recht anwendbar.  Der  Nutzung  der

Internetdomain  durch  den Kläger liegt ein Verbrauchervertrag  im Sinne dieser Vorschrift

zugrunde.  Der Kläger  handelte  als Verbraucher  im Sinne des Art. 15 Abs. 1 EuGWO.  Dass  der

Kläger in beruflicher  oder gewerblicher  Tätigkeit  handelte,  ist nicht ersichtlich.  Die Beklagte  ist

Unternehmerin,  die indem sie das Glücksspiel  aufihrer  deutschsprachigen  Homepage  anbot, ihre

gewerbliche  Tätigkeit  in Deutschland  ausübte.  Der Vertrag unterliegt  deutschem  Recht, da der

Kläger  als Verbraucher  seinen gewöhnlichen  Aufenthalt  in Deutschland  hat.
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Die Bek)agte  ist gemäß  § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 4 Abs. 4 GlücksspieIstaatsvertrag  zum

Schadensersatz  verpflichtet.  § 4 Abs.  4 GIücksspielstaatsvertrag  Hamburg  stellt  ein

Schutzgesetz  dar  (vgl. Palandt-Sprau  § 823 Rn. 75). Dem  Kläger  ist ein ersatzfähiger  Schaden  in

Höhe  der  geleisteten  Zah1ungen  abzüglich  der Rückzahlungen  entstanden.

Der Kläger  kann seinen  Anspruch  daneben  auch auf § 812 Abs. 1 S. 1 BGB stützen,  da seine

Zahlungen  an die  Beklagte  rechtsgrundlos  erfolgten  Der Vertrag  über die Ausübung  des

Glückspiels  auf der  Internetdomain  der  Beklagten  ist nach  § 134  BGB nichtig,  da  die

Veranstaltung  eines  öffentlichen  Glücksspiels  im Internet  nach  § 4 Abs.  4

GIücksspieIstaatsvertrag  verboten  ist. § 762 BGB ist, da es sich danach  um ein verbotenes

Glücksspiel  handelt,  nicht  anwendbar.

Die Zinsforderung  folgt  aus §§ 288, 291 BGB.

Die Kostenentscheidung  beruht  auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die vorläufige  Vollstreckbarkeit  folgt

aus § 708 Ziff. 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung  steht der Beklagten der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Notfrist von
einem  Monat  bei dem

Landgericht  Hamburg

Sievekingplatz  ü

20355  Hamburg

eingelegt  werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der  Einspruch  muss  mit  Schriffsatz  durch  eine  Rechtsanwältin  oder  einen  Rechtsanwalt  eingelegt  werden.

Die Einspruchsschrifk  muss die Bezeichriung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet  wird, und die
Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werde. Soll das Urteil nur zum Teil
angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

In der Einspruchsschrifi,  jedenfalls  aber innerhalb  der Einspruchsfrist,  hat die Partei  ihre Angriffs-  und
Verteidigungsmittel  (z.B.  Einreden  und Einwendungen  gegen  den gegnerischen  Anspruch,  Beweisangebote
und Beweiseinreden)  mitzuteilen.  Es wird ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  es äußerst  wichtig  ist, die
Angriffs-  und Verteidigungsmittel  innerhalb  der  Einspruchsfrist  vorzubringen.  Wird  die Frist  versäumt,  besteht
die Gefahr,  dass  der Partei  jegliche  Verteidigung  abgeschnitten  und in dem  Prozess  nur  auf  Grundlage  des
gegnerischen  Sachvortrags  entschieden  wird.  Ein verspätetes  Vorbringen  wird  vom Gericht  nur  zugelassen,
wenn  sich  dadurch  der  Rechtsstreit  nicht  verzögert  oder wenn  die  Partei  die Verspätung  genügend
entschuldigt.  Verspätete  verzichtbare  Rügen,  die die Zulässigkeit  der Klage  betreffen,  können  nur bei
genügender  Entschuldigung  der  Verspätung  zugelassen  werden.

Der Prozess kann also allein  wegen  der Versäumung  der Frist zur Mitteilung  der Angriffs-  und
Verteidigungsmittel  verloren  werden.

Erscheint  die Frist  fÜr die Mitteilung  von Angriffs-  und Verteidigungsmitteln  (nicht  für den Einspruch  selbst)
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als zu kurz, kann vor ihrem Ablauf  eine Verlängerung  beantragt  werden. Die Frist kann nur verlängert  werden

wenn dadurch  der Rechtsstreit  nicht  verzögert  wird oder wenn erhebliche  Gründe dargelegt  werden.

Gegen die Entscheidung,  mit der der Streitwert  festgesetzt  worden ist, kann Beschwerde  eingelegt  werden,

wenn der Wert des  Beschwerdegegenstands  200 Euro  übersteigt  oder das Gericht die Beschwerde
zugelassen  hat.

Die Beschwerde  ist binnen sechs  Monaten  bei dem

Landgericht  Hamburg
Sievekingplatz  1
20355 Hamburg

einzulegen.

Die Frist beginnt  mit Eintreten  der Rechtskraft  der Entscheidung  in der Hauptsache  oder der anderweitigen
Erledigung  des Verfahrens.  Ist der Streitwert  später als einen Monat vor Ablauf  der sechsmonatigen  Frist
festgesetzt  worden, kann die Beschwerde  noch innerhalb eines Monats nach Zustellung  oder formloser
Mitteilung  des  FestsetzungsbeschIusses  eingelegt  werden.  Im Fall der formlosen  Mitteilung  gilt der
Beschluss  mit dem dritten Tage nach Aufgabe  zur Post  als bekannt  gemacht.

Die Beschwerde  ist schrifklich einzulegen  oder durch Erklärung zu Protokoll  der Geschäftsstelle  des

genannten  Gerichts.  Sie kann auch vor der Geschäftsstelle  jedes  Amtsgerichts  zu Protokoll  erklärt  werden
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll  rechtzeitig  bei dem oben genannten  Gericht  eingeht.
Eine  anwaltliche  Mitwirkung  ist nicht  vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe  können  auch als elektronisches  Dokument  eingereicht  werden.  Eine einfache  E-Mail  genügt
den gesetzlichen  Anforderungen  nicht.

Das  elektronische  Dokument  muss

mit einer qualifizierten  elektronischen  Signatur  der verantwortenden  Person  versehen  sein oder

von der verantwortenden  Person signiert  und auf einem sicheren  Übermittlungsweg  eingereicht  werden.

Ein elektronisches  Dokument,  das mit einer qualifizierten  elektronischen  Signatur  der verantwortenden
Person  versehen ist, daf  wie folgt übermittelt  werden:

- auf  einem  sicheren  Übermittlungsweg  oder

- an das  für den Empfang  elektronischer  Dokumente  eingerichtete  Elektronische  Gerichts-  und

Verwaltungspostfach  (EGVP)  des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege  wird auf § 130a Absatz  4 der Zivilprozessordnung  verwiesen.

Hinsichtlich  der weiteren  Voraussetzungen  zur elektronischen  Kommunikation  mit den Gerichten  wird auf die

Verordnung  über die technischen  Rahmenbedingungen  des elektronischen  Rechtsverkehrs  und über das

besondere  elektronische  Behördenpostfach  (EIektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung  - ERW)  in der jeweils

geltenden  Fassung  sowie auf die Internetseite  www.justiz.de  verwiesen.

Dr. Engels

Richterin  am Landgericht
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Für die Richtigkeit  der  Abschriff

Hamburg,  06.07.2021

C- Kanis,  JFAng

Urkundsbeamter  der  Geschäftsstelle
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